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Erbschaftsteuer

FinMin Baden-Württemberg: Erbschaftsteuerpflicht bei
Zahlungen von Versicherungsprämien durch den
Bezugsberechtigten

Leistungen aus einer Lebensversicherung unterliegen beim Erwerb durch einen
Bezugsberechtigten der Besteuerung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG, wenn im Valutaverhältnis
zwischen dem Versprechensempfänger (Versicherungsnehmer und Erblasser) und dem
begünstigten Bezugsberechtigten eine freigebige Zuwendung vorliegt. Nach R 10 Abs. 2 Satz
2 ErbStR soll die Steuerpflicht grundsätzlich nicht dadurch entfallen, dass der
Bezugsberechtigte die Prämien anstelle des Versicherungsnehmers ganz oder teilweise
gezahlt hat. Der BFH hat in seinem Urteil vom 1.7.2008 (II R 38/07) Rechtsgrundsätze zur
Anwendung des Bereicherungsprinzips für den Fall entwickelt, dass ein Erbe in Erwartung
eines späteren Erbanfalls selbst durch Baumaßnahmen einen Wertzuwachs bei einem
nachlasszugehörigen Grundstück bewirkt hat. Danach schließt § 10 Abs. 1 Satz 1 ErbStG die
Erfassung des entsprechenden Wertzuwaches aus. 

Diese Rechtsgrundsätze sind, abweichend von R 10 Abs. 2 Satz 2 ff. ErbStR, auch
anzuwenden, wenn der Bezugsberechtigte eines Lebensversicherungsvertrags die Prämien
ganz oder teilweise gezahlt hat. Die Versicherungsleistung ist nach dem Verhält der vom
Versicherungsnehmer/Erblasser gezahlten Versicherungsbeiträge aufzuteilen; nur dieser
Teil unterliegt der Erbschaftsteuer. Der Bezugsberechtigte trägt die Beweislast hinsichtlich
der von ihm gezahlten Versicherungsbeiträge. Diese Grundsätze gelten gleicherweise, wenn
ein Anspruch aus einer noch nicht fälligen Lebensversicherung übertragen wird, bei der der
Erwerber die Versicherungsbeiträge bisher ganz oder teilweise gezahlt hat. Dieser Erlass ist
auf alle noch nicht bestandskräftigt veranlagte Fälle anzuwenden.
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www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.
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